
EinführungRentenversicherung und Zusatzrentenfonds

Die Neuerungen in der Altersvorsorge betreff en in erster Linie die gegenwärtige Jugend: Auf sie werden sich die verschie-
denen Rentenreformen zukünftig konkret auswirken. Entscheidend ist deshalb, dass junge Menschen so früh als möglich 
informiert sind, um sich den Herausforderungen einer angemessenen Vorsorgeplanung zu stellen. 

Pensplan hat in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Bildungsressort Informations- und Unterrichtsmaterialien erarbeitet, 
welche den Zugang zu diesem Themenbereich erleichtern. Hauptziel ist dabei die kritische Auseinandersetzung mit den 
Möglichkeiten und Grenzen der Altersvorsorge, um die Verantwortung für die eigene existenzielle Absicherung im Alter zu 
übernehmen, die bereits mit dem Berufseinstieg beginnt.

In den Texten wird fallweise nur die männliche Form verwendet. Diese steht gleichbedeutend für Frauen und Männer.

Wir machen Zukunft 

Didaktisches Unterrichtsmaterial 

zum Thema Zusatzrente
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LERNGESCHICHTEN
Friseurin, Tischler, Maturantin

Didaktische Hinweise zur Nutzung der Materialien

Einführung

Comics

Lerngeschichten

Als Einstieg eignen sich besonders 
die zwei Comics. Das Interesse für 
das Thema wird damit spielerisch 
geweckt.

Comic.pdf
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Elisa, ein off enes, hübsches 16-jähriges Mädchen, hat vor einem Monat ihre Lehre als 
Frisörin begonnen. Es war schon seit langem ihr Wunsch, diesen Beruf auszuüben. Sie 
war schon immer praktisch veranlagt und hatte nur auf Drängen ihrer Mutter die erste 
Klasse Oberschule versucht. Da Elisa aber die Schule überhaupt nicht zusagte, erlaubte 
ihr die Mutter schließlich, eine Lehre anzufangen.

Elisa stellt sich schon nach kürzester Zeit sehr geschickt an und ihre Chefi n, Frau Mair, 
war sehr zufrieden mit ihr. Nach einem Monat übergab sie Elisa einen Brief, den sie vom 
Arbeitsrechtsberater erhalten hatte. „Das ist der Brief mit der Entscheidung über die 
Abfertigung“, erklärte sie Elisa. „Abfertigung? Entscheidung? Können Sie mir das bitte 
näher erklären? Keine Ahnung, was das sein soll …“. Elisa hatte zwar schon einmal den 
Begriff  „Abfertigung“ gehört, konnte sich auch daran erinnern, dass ihr Vater sich die 
einmal hatte auszahlen lassen, aber das war’s dann schon. Frau Mair erklärte ihr, dass die 
Abfertigung eine Art „verzögerter Lohn“ sei, den man nach beendetem Arbeitsverhältnis 
erhalte. Was es aber mit der Entscheidung auf sich habe, da konnte sie Elisa beim besten 
Willen nicht weiterhelfen. Frau Mair war ihr ganzes Leben lang selbstständig gewesen, 
weil sie den Salon ihrer Eltern übernommen hatte und Selbstständige erhalten keine Ab-
fertigung.
Tags darauf rief Elisa ihre Mutter im Büro an. „Mama, kannst du mir bitte erklären, was 
ich mit der Abfertigung machen soll?“. „Wie? Was mit der Abfertigung anfangen? Die ist 
nur zu kassieren. Nichts weiter“, entgegnet ihr ihre Mutter. „Nein, nein. Das kann nicht 
stimmen. Frau Mair hat mir gesagt, dass ich mich da entscheiden muss.“ „Entschuldige, 
Elisa, aber da kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Ich mache dir einen Vorschlag: Geh‘ 
morgen nach der Arbeit zu einem PENSPLAN-Infopoint. Die können dir bestimmt wei-
terhelfen.“
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➜

Arbeitsrechtsberater 
In ein öff entliches Register eingetragener 

Freiberufl er, der für Unternehmen zumeist 

die Ausarbeitung der Gehaltsabrechnungen 

übernimmt und der sie auch in 

arbeitsrechtlichen Dingen berät.

➜

Abfertigung 
Verzögerter Lohn; dieser Teil des Lohnes 

wird am Ende des Arbeitsverhältnisses 

ausgezahlt; dabei wird die Jahresentlohnung 

durch 13,5 dividiert; der so errechnete 

Betrag wird aufgewertet (Aufwertung von 

1,5 % und 75 % der laufenden Infl ation) und 

vom aufgewerteten Betrag werden noch die 

Steuern (keine Sozialabgaben!) abgezogen.

➜

PENSPLAN-Infopoint 
Sind von der Region Trentino/Südtirol 

anerkannte Anlaufstellen, an die sich 

jeder Bürger bezüglich Information zur 

privaten Altersvorsorge wenden kann; jede 

Gewerkschaft, jeder Arbeitgeberverband 

und auch andere Patronate, wie der KVW 

(Katholischer Verband der Werktätigen) 

bieten solche Infopoints an.
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Manuel steht kurz vor dem Abschluss seiner Lehre als Tischler. Ihm gefällt es eigentlich in 
seinem derzeitigen Ausbildungsbetrieb gut, aber er muss täglich 20 km fahren. Deshalb 
hat er sich vor kurzem bei einem Betrieb aus seinem Ort um eine neue Stelle beworben 
und dem Betrieb auch schon zugesagt.

Er freut sich schon auf seine Abfertigung, die laut seinen Berechnungen für die vier Jahre 
Lehre ca. 4.000 Euro betragen müsste. Am letzten Arbeitstag verabschiedet er sich von 
seinem Chef. Dieser übergibt ihm bei dieser Gelegenheit den letzten Lohnstreifen. Mit 
großer Verwunderung stellt er fest, dass darauf keine Abfertigung aufscheint. Noch vom 
Büro aus rufen beide gemeinsam den Arbeitsrechtsberater an, der die Lohnstreifen 
ausarbeitet.

„Warum ist keine Abfertigung auf dem letzten Lohnstreifen?“, fragt ihn Manuel. „Leider 
haben Sie vor vier Jahren keine Entscheidung bezüglich der Zuweisung der Abfertigung 
getroff en. Keine Entscheidung bedeutet die stillschweigende Zuweisung der Abferti-
gung in einen geschlossenen Zusatzrentenfonds“, entgegnet ihm der Arbeitsrechtsbe-
rater. „Aha. Was kann ich jetzt dagegen machen?“. „Meiner Meinung nach wenig. Haben 
Sie einmal die Entscheidung für die Zusatzrente getroff en, wird auch in Zukunft jede 
anzureifende Abfertigung in diese eingezahlt. Tut mir leid!“

Manuel ist sehr enttäuscht über diese Tatsache und gleichzeitig auch wütend über sein 
eigenes Versäumnis. Er beschließt, sich mit seinem Onkel Karl in Verbindung zu setzen. 
Karl arbeitet schon seit vielen Jahren in der Personalabteilung eines großen Unterneh-
mens und weiß über arbeitsrechtliche Themen Bescheid.

Am nächsten Tag treff en sich Manuel und sein Onkel in einer Bar zum Gespräch. „Grüß 
dich, Manuel“. „Hallo Karl“. „Was ist los?“ „Ach. Ich habe da ein Problem“, sagt ihm Ma-
nuel. „Ich habe anscheinend keine Entscheidung über die Abfertigung getroff en, damals, 
als ich noch 15 war. Muss dir ehrlich sagen, da habe ich mich überhaupt nicht damit 
beschäftigt. Was kann ich jetzt noch machen?“
„Was die Abfertigung angeht, da kannst du nur mehr entscheiden in welchen Zusatzren-
tenfonds du einzahlen möchtest und eventuell welche Investitionslinie du wählst, mehr 
nicht“. „Ja, aber, was bedeuten konkret Zusatzrentenfonds und Investitionslinie?“.
 
„Zusatzrentenfonds bedeutet, dass du mit deiner Abfertigung jetzt deine eigene Zusatz-
rente aufbaust. Das funktioniert so: Die Zusatzrente sollte später im Alter, wie das Wort 
schon sagt, einen zusätzlichen Betrag zu deiner gesetzlichen Rente ergeben. Dadurch, 
dass die Menschen immer älter werden, beziehen sie viel länger eine Rente und die Anzahl 
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Chef, warum oben? Es müus

➜

Abfertigung  
Verzögerter Lohn; dieser Teil des Lohnes 

wird am Ende des Arbeitsverhältnisses 

ausgezahlt; dabei wird die Jahresentlohnung 

durch 13,5 dividiert; der so errechnete 

Betrag wird aufgewertet (Aufwertung von 

1,5 % und 75 % der laufenden Infl ation) und 

vom aufgewerteten Betrag werden noch die 

Steuern (keine Sozialabgaben!) abgezogen.

➜

Lohnstreifen
Umgangssprachlich für Gehaltsabrechnung; 

auf ihm werden die zustehenden 

Lohnelemente, sowie die Abzüge, wie 

Sozialbeiträge und Steuern, festgehalten.

➜

Stillschweigende Zuweisung
Sollte ein Arbeitnehmer innerhalb der 

ersten 6 Monate nach Beginn des 

Arbeitsverhältnisses keine Entscheidung 

bezüglich der Zuweisung seines 

Abfertigungsanteils getroff en haben, wird 

dieser Teil automatisch dem nächstgelegenen 

Zusatzrentenfonds zugewiesen.

3_Lerngeschichte_Tischler.pdf

Eine gemeinsame Refl exion und Vertiefung kann anhand der Lerngeschichten erfolgen. 
Die Lerngeschichte der Friseurin und des Tischlers sind eine Fortsetzung der Comics. 
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ARBEITSAUFTRAG 1
Lehrermaterial

Arbeitsauftrag 2 > Arbeitsblatt 1 / 2 > Venn-DiagrammRentenversicherung und Zusatzrentenfonds

ARBEITSAUFTRAG 3
Lehrermaterial

ARBEITSBLATT 1 / 2
Schülermaterial zu Arbeitsauftrag 1

ARBEITSBLATT 1 / 2
Schülermaterial zu Arbeitsauftrag 3

Arbeitsaufträge
Die Arbeitsaufträge verstehen sich als methodische Anregungen für die Lehrpersonen.
Es empfi ehlt sich, gemäß der eigenen Schwerpunktsetzung einen der drei Arbeitsaufträge auszuwählen. Die Themenschwer-
punkte sind in der folgenden Aufzählung als Kernfrage oder Themen in Klammern angeführt.
Für eine vertiefte Behandlung des Themas Vorsorge bietet sich folgende Reihenfolge (mit Arbeitsblättern und PowerPoint-
Präsentationen) an:

ARBEITSAUFTRAG 2
Lehrermaterial Schülermaterial zu Arbeitsauftrag 2

ARBEITSBLATT 1 / 2

Kernfrage: Abfertigung im Betrieb oder in den Zusatzrentenfonds?

Themen: Entscheidung „Welche Investitionslinie?“ und Entscheidung „Abfertigung im Betrieb lassen oder Zusatzrentenfonds?“

Kernfrage: Konsum heute oder Sparen für die Rente?

Arbeitsauftrag_1_Lehrer.pdf

Arbeitsauftrag_2_Lehrer.pdf

Arbeitsauftrag_3_Lehrer.pdf

Arbeitsblatt_1_Schueler.pdf

Arbeitsblatt_2_Schueler.pdf

Arbeitsblatt_3_Schueler.pdf

Frage_Ziele_Arbeitsauftrag_1.ppt

Frage_Ziele_Arbeitsauftrag_2.ppt

Rollenspiel_1_Arbeitsauftrag_3.ppt

Venn_Diagramm.pdf

Rollenspiel_2_Arbeitsauftrag_3.ppt
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Vertiefung
Zur Vertiefung der Arbeitsaufträge dienen die folgenden Materialien (Dokumente):

Demografi e_Geschichte_Rentensystem und das dazugehörige Glossar_gesetzliche_Altersvorsorge bieten einen 
Überblick über die Entwicklung der gesetzlichen Altersvorsorge.

Das Funktionieren eines Zusatzrentenfonds wird in groben Zügen in Private_Altersvorsorge und Glossar_private_Alters-
vorsorge erläutert.

Aspekte_Zusatzrentenfonds mit dem Glossar_Einzahlung_Zusatzrentenfonds informiert über einzelne Aspekte des Zusatz-
rentenfonds, wie die Höhe der Einzahlung, die steuerlichen Begünstigungen und bestimmte Leistungen am Ende des Arbeitslebens. 

Informationen zur Vertiefung

WARUM SICH DIE GESETZLICHE 
ALTERSVORSORGE IN ITALIEN 
VERÄNDERT HAT

1_Demografi e_Geschichte_Rentensystem.pdf

Informationen zur Vertiefung

WIE DIE PRIVATE 
ALTERSVORSORGE 
FUNKTIONIERT

2_Private_Altersvorsorge.pdf
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Umlageverfahren
Die meisten gesetzlichen Rentensysteme gründen sich auf dieses Verfahren. Die heutigen Erwerbstätigen zahlen mit ihren 
Sozialbeiträgen die Renten von heute. Damit erwerben sie für die Zeit nach dem Arbeitsleben auch ein Anrecht auf eine 
Rente. Das Umlageverfahren wird durch die demografi sche Entwicklung (mehr alte – weniger junge Menschen) vor eine 
große Herausforderung gestellt und war in den letzten Jahren vielen Änderungen beim Renteneintrittsalter und bei der der 
Rentenhöhe unterworfen. 

Gesetzliches Rentensystem
In das gesetzliche Rentensystem zahlt jeder Erwerbstätige verpfl ichtend ein. Die Höhe dieser Beiträge wird vom Staat fest-
gelegt. Bei Lohnabhängigen wird die Beitragslast zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber verteilt, wobei Letzterer den grö-
ßeren Anteil zu zahlen hat. Gegenwärtig beträgt der Beitragssatz bei Lohnabhängigen ungefähr 33 % des Bruttoeinkommens.

Erwerbstätige
Damit sind alle Personen gemeint, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Grob unterteilt sind das alle Selbstständigen und 
alle Arbeitnehmer. 

Generationenvertrag
Bei einem „Generationenvertrag“ handelt es sich um eine gesellschaftliche Vereinbarung (Achtung: es gibt keinen ausdrück-
lichen Vertrag!), mit der bestimmte Leistungen zwischen den Generationen garantiert werden. Paradebeispiel dafür ist das 
Umlageverfahren bei den gesetzlichen Rentensystemen.

Beiträge
Die Sozialbeiträge sind die Abgaben, die bei Lohnabhängigen direkt vom Lohn für die gesetzliche Rentenkasse (zumeist das 
INPS – „Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale“) abgezogen werden. Die zusätzlich anfallenden Sozialbeiträge zu Lasten 
des Arbeitgebers muss dieser monatlich an die Rentenanstalt INPS abführen. Selbstständige berechnen die Höhe ihrer Sozi-
albeiträge mit der Steuererklärung und müssen diese dann dreimonatlich abführen.

Rente
eine garantierte zumeist monatliche Auszahlung. Diese wird normalerweise von einem Träger ausbezahlt, bei dem der Be-
günstigte zuvor über einen längeren Zeitraum Beiträge einbezahlt hat.

Lebenserwartung 
Ist bei Menschen die durchschnittliche Lebenserwartung der Bevölkerung ab der Geburt und wird vom Statistikamt berech-
net. Die Lebenserwartung ist sehr wichtig für das Rentensystem oder auch für die privaten Altersvorsorgeanstalten, weil von 
ihr zumeist die Bestimmung des Renteneintrittsalters und der Rentenhöhe abhängt.

Beitragsdauer 
Ist der Zeitraum der Einzahlung der Beiträge. Bei gesetzlichen Rentensystemen wurde in der Vergangenheit oft ein Minimum 
festgelegt. In der Privatwirtschaft waren lange Zeit 35 Jahre die Mindestbeitragsdauer für das Anrecht auf eine Rente. Inzwi-
schen beträgt die Mindestbeitragsdauer über 40 Jahre. 

1_Glossar_gesetzliche_Altersvorsorge.pdf
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Private Altersvorsorge
Bei der privaten Altersvorsorge sorgt jeder Einzelne für sich selbst vor. Auch hier bezahlt man Beiträge, über 
deren Höhe man oft fl exibel selbst entscheiden kann. Im Gegensatz zur gesetzlichen Altersvorsorge kann aber 
der /die Begünstigte später über seine eingezahlten Beiträge verfügen. Kurz gesagt: Diese bilden dann auch 
seine Rente. Die private Altersvorsorge ist freiwillig. 

Umlageverfahren
Die meisten gesetzlichen Rentensysteme gründen sich auf dieses Verfahren. Die heutigen Erwerbstätigen zahlen 
mit ihren Sozialbeiträgen die Renten von heute. Damit erwerben sie für die Zeit nach dem Arbeitsleben auch ein 
Anrecht auf eine Rente. Das Umlageverfahren wird durch die demografi sche Entwicklung (mehr alte – weniger 
junge Menschen) vor eine große Herausforderung gestellt und war in den letzten Jahren vielen Änderungen beim 
Renteneintrittsalter und bei der der Rentenhöhe unterworfen. 

Kapitalisierungsverfahren
Mit diesem Verfahren werden die Beiträge auf dem Finanzmarkt angelegt und dann verzinst. Finanzmathema-
tisch können wir hier von einer Berechnung einer Rente mit einer monatlichen Sparrate sprechen.

Rentenprogramm
Ein Rentenprogramm wird zumeist von Versicherungen angeboten. Bei diesem verpfl ichtet sich der Kunde, regel-
mäßig einzuzahlen, um sich bei Renteneintritt eine Rente auszahlen zu lassen.

Arbeitnehmeranteil
Bei geschlossenen Zusatzrentenfonds legt der Kollektivvertrag einen Mindestsatz fest, den jede/r Arbeitneh-
mer/in im betreff enden Bereich bei Beitritt monatlich leisten muss. Der daraus resultierende Betrag wird ihm/
ihr monatlich vom Gehalt abgezogen. Der Anteil kann auch vom/von der Arbeitnehmer/in erhöht werden.

Arbeitgeberanteil
Bei geschlossenen Zusatzrentenfonds legt der Kollektivvertrag einen Prozentsatz fest, den der Arbeitgeber für 
den/die Arbeitnehmer/in bei dessen Beitritt für ihn/sie einzahlt. Dieser Beitrag geht zu Lasten des Arbeitgebers 
und kann nicht geändert werden.

Abfertigung
Abfertigung ist ein verzögerter Lohn. Diese wird normalerweise am Ende eines Arbeitsverhältnisses ausbezahlt 
und beträgt ungefähr einen Monatslohn pro Jahr (im Verhältnis zu den gearbeiteten Monaten im Jahr). Seit 
Errichtung der Zusatzrentenfonds kann sie auch in diese einfl ießen, sofern sich der/die Arbeitnehmer/in dafür 
entscheidet.

Finanzmarkt
Auf dem Finanzmarkt werden Wertpapiere gehandelt. Dabei handelt es sich um Aktien, Obligationen und Staats-
anleihen. Anlagen auf dem Finanzmarkt sind mit entsprechenden Risiken verbunden. 

2_Glossar_private_Altersvorsorge.pdf

Informationen zur Vertiefung

WAS PASSIERT BEI 
DER EINZAHLUNG IN EINEN 
ZUSATZRENTENFONDS

3_Aspekte_Zusatzrentenfonds.pdf
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Gewerkschaften 
Sind Arbeitnehmerverbände, welche die Interessen der Arbeitnehmer vertreten. Sie schließen Kollektivverträge 
in den unterschiedlichen Branchen ab und können auch Abkommen im Bereich der privaten Altersvorsorge unter-
zeichnen. Die bekanntesten Gewerkschaften sind: der Südtiroler Gewerkschaftsbund SGB CISL, der allgemeine 
Gewerkschaftsbund Südtirols CGIL AGB, die Südtiroler Gewerkschaftskammer SGK UIL und der Autonome Südti-
roler Gewerkschaftsbund ASGB.

Arbeitgeberverbände
Sind Verbände der Arbeitgeber oder Unternehmen. Sie vertreten meistens die Interessen einer Branche. In Süd-
tirol gibt es z.B. für das Gastgewerbe den Hoteliers- und Gastwirteverband HGV, für das Handwerk den Landes-
handwerkerverband LVH und für die Industriellen den Unternehmerverband. Sie können Abkommen im Bereich 
der privaten Altersvorsorge unterzeichnen. 

Kollektivverträge 
Sind Verträge zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden für die einzelnen Branchen (z.B. Handel, Gast-
gewerbe). Sie regeln den Lohn, den Urlaub, die Weiterbildung u.a. sowie die private Altersvorsorge (z.B. durch die 
Höhe der Beiträge). 

Arbeitnehmeranteil
Bei geschlossenen Zusatzrentenfonds legt der Kollektivvertrag einen Mindestsatz fest, den jede/r Arbeitnehmer/
in im betreff enden Bereich bei Beitritt monatlich leisten muss. Der daraus resultierende Betrag wird ihm monatlich 
vom Gehalt abgezogen. Der Anteil kann auch vom/von der Arbeitnehmer/in erhöht werden.

Arbeitgeberanteil
Bei geschlossenen Zusatzrentenfonds legt der Kollektivvertrag einen Prozentsatz fest, den der Arbeitgeber für 
den/die Arbeitnehmer/in bei dessen Beitritt für ihn/sie einzahlt. Dieser Beitrag geht zu Lasten des Arbeitgebers 
und kann nicht geändert werden.

Abfertigung
Ist ein verzögerter Lohn. Diese wird normalerweise am Ende eines Arbeitsverhältnisses ausbezahlt und beträgt 
ungefähr einen Monatslohn pro Jahr (im Verhältnis zu den gearbeiteten Monaten im Jahr). Seit Errichtung der Zu-
satzrentenfonds kann sie auch in diese einfl ießen, sofern sich der/die Arbeitnehmer/in dafür entscheidet.

Kapitalmarkt 
Kann auch als Finanzmarkt defi niert werden. Auf dem Finanzmarkt werden Wertpapiere gehandelt. Dabei handelt 
es sich grob unterteilt um Aktien, Obligationen und Staatsanleihen. Anlagen auf dem Finanzmarkt sind mit ent-
sprechenden Risiken verbunden. 

Rendite
Die Rendite ist der Ertrag eines Wertpapiers in Prozent ausgedrückt (zumeist auf Jahresbasis).

3_Glossar_Einzahlung_Zusatzrentenfonds.pdf


